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Gemeinsame Obsorge: Rechte und Pflichten!? 

Gemeinsame Obsorge ist mittlerweile die Regel und bedeutet, die Eltern teilen sich die Verantwortung 

für die Erziehung und Fürsorge ihrer Kinder. Dabei spielt es keine Rolle, bei welchem Elternteil das 

Kind hauptsächlich lebt. Beide Eltern sind unabhängig von der Obsorge kontaktberechtigt und 

unterhaltspflichtig und müssen für das Wohl ihres Kindes sorgen. Dies beinhaltet sowohl den 

finanziellen Unterhalt als auch den sogenannten "Naturunterhalt", der die Versorgung des Kindes mit 

Nahrung, Kleidung und Bildungsmaterial umfasst. Das Kind  

Alltägliche Angelegenheiten können von jedem Elternteil eigenständig geregelt werden. Wichtige 

Entscheidungen, wie die Wahl der Schule, Religion, Namensänderung oder medizinische Behandlungen 

und Wohnortwechsel, sollten von beiden Eltern gemeinsam getroffen werden, um gerichtliche 

Auseinandersetzungen zu vermeiden. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen den Eltern kann das 

Gericht angerufen werden, um eine Entscheidung im besten Interesse des Kindes zu treffen.  

Eine enge Zusammenarbeit der Eltern im besten Interesse des Kindes ist der Schlüssel zu einer 

erfolgreichen Umsetzung dieses Modells. Sollten Sie weitere Fragen zur gemeinsamen Obsorge haben 

oder rechtlichen Rat zu anderen Themen benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine frohe Weihnachtszeit!  

 

Kostenlose Rechtsberatung 

Die Kanzlei Dr. Wimmer (für österreichisches Recht) und die Kanzlei Waßerfall (für 

grenzüberschreitende Angelegenheiten und Konsumentenschutz) stehen Ihnen Montags, Mittwochs 

oder Freitags zur kostenlosen Erstberatung in Ihrem Gemeindeamt nach telefonischer Vereinbarung 

unter 0664 76 96 061 oder birgit.kaiser@ihrerechtehand.at zur Verfügung.  

 

RA Dr. Herbert Wimmer &               Kooperationskanzlei (für grenzüberschreitende Angelegenheiten):  

RAA Mag. Birgit Kaiser             Rechtsanwalt Dipl.-iur. Jan Waßerfall 

Hauptplatz 58, 8410 Wildon             Besprechungsbüro: Hauptplatz 3, 8076 Vasoldsberg 

Tel.: 0664 76 96 061 (Mobil)            Tel.: 0690 10 35 08 21 (Mobil)       

Web: www.ihrerechtehand.at            Web: www.wasserfall.com 

https://chat.openai.com/c/www.ihrerechtehand.at
http://www.wasserfall.com/

